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1. Einleitung

ln den Gemeinden Ehrendingen und Freienwil und dem Weiler Husen (Gemeinde Lengnau AG) ist die 
Genossenschaft Elektra Ehrendingen (GEE) für die Versorgung mit elektrischer Energie zuständig. Sie 
ist Ansprechstelle für alle technischen und kommerziellen Probleme, welche in diesem Zusammen-
hang stehen. 

2. Erschliessung

Die GEE gewährleistet die Versorgung mit elektrischer Energie in den Gemeinden Ehrendingen 
und Freienwil und dem Weiler Husen. 

Die GEE legt mit der Erteilung der Anschlussbewilligung die Netzanschlussstelle nach netztechnischen 
Gesichtspunkten fest. Dabei gehen die gesamten Kosten für die Anschlussleitung zwischen Netzan-
schluss- und Netzgrenzstelle sowie die Kosten für die Messeinrichtungen zu Lasten des Bauherrn. 

Die GEE erhebt für das vorgelagerte Verteilnetz Netzkostenbeiträge basierend auf der Nennstrom-
stärke des Anschlussüberstromunterbrecher (Hauptsicherung) 

3. Anschlüsse an das Verteilnetz

Sind neue Anschlüsse zu erstellen oder bestehende Anschlüsse zu erweitern (Ausbau oder Umbau), so 
ist dies frühzeitig, wenn möglich mit der Baueingabe mittels des Formulars "Anschlussgesuch Hau-
sanschluss" zu melden. Dieses Formular kann auf unserer Homepage im Register "Downloads" 
heruntergeladen werden. Es ist vollständig ausgefüllt mit den verlangten Beilagen an die Genossen-
schaft Elektra Ehrendingen, Freienwilerstrasse 3, 5420 Ehrendingen, zu senden. 

4. Heizung und Warmwasseraufbereitung für Neu- und Umbauten

Für elektrische Heizsysteme, sowie für elektrische Wasserwärmer bestehen Einschränkungen. 
Bitte erkundigen Sie sich frühzeitig. 

5. Hausinstallationen

Alle Neuinstallationen sowie Änderungen oder Erweiterungen sind der GEE durch einen konzession-
ierten Elektroinstallateur mittels lnstallationsanzeige zu melden. Die Fertigstellung ist mit dem Sicher-
heitsnachweis (SiNa) zu melden. Es gelten die aktuellen Werkvorschriften WV CH. 

6. Meldungen

Je nach Art des Bauvorhabens müssen die folgenden Meldungen so früh wie möglich erfolgen. 

• Anschlussgesuch Baustrom

• Anschlussgesuch Hausanschluss

• Technisches Anschussgesuch TAG

• lnstallationsanzeige

• Bereitschaft für das Erstellen des Hausanschlusses (gem. Bemerkungen Anschlussbewilligung)

• Apparatebestellung / Fertigstellungsanzeige mit Dispo der Hauptverteilung

• Sicherheitsnachweis (SiNa)

Die Formulare finden Sie unter https://www.elektra-ehrendingen.ch/downloads 

https://www.elektra-ehrendingen.ch/downloads

